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Änderung der Bestattungs- und Friedhofssatzung der Stadt Fürth vom 14. November 2007 
Hier: Synopse 
 

Bestattungs- und Friedhofssatzung 
Bisher Neu 

§ 31 Errichtung von Grabmalen 
 
(1) Grabmal ist jeder am Grab fest angebrachte Gegenstand, 

insbesondere sind das Grabsteine und Einfassungen. Die Größe 
der Grabmale und der Einfassungen bestimmt die Friedhofsver-
waltung nach gestalterischen Gesichtspunkten und unter 
Berücksichtigung der Örtlichkeit.  

(2) Sofern Grabmale, Grabgebäude, Einfassungen und sonstige 
Grabausstattungen aus Ländern stammen, in denen Kinderarbeit 
bekannt wurde, oder wenn die Produktion bzw. teilweise Herstel-
lung in solchen Ländern erfolgte, ist mittels Zertifikat einer 
anerkannten Organisation nachzuweisen, dass diese Produkte 
ohne ausbeuterische Kinderarbeit im Sinne der ILO-Konvention 
182 hergestellt sind.  

(3) Die Errichtung und jede Veränderung eines Grabmals bedarf der 
Genehmigung der Friedhofsverwaltung. Sie ist mit Formblatt der 
Friedhofsverwaltung vom Auftraggeber, bei Wahlgräbern vom 
Grabnutzungsberechtigten bzw. von anderen Personen mit 
dessen Einwilligung zu beantragen. Dem Antrag ist ein 
zeichnerischer Entwurf (zweifach, Maßstab 1:10) beizugeben, aus 
dem neben der Angabe des Materials, Inhalts, der Form und 
Anordnung auch die sicherheitsrelevanten Daten hervorgehen. 
So sollen alle wesentlichen Teile erkennbar, die Darstellung der 
Befestigungsmittel mit Maßen und Materialangaben sowie die 
Gründungstechnik mit Maßangaben und Materialbenennung im 
Formblatt mit eingetragen sein.  

§ 31 Errichtung von Grabmalen 
 
(1) Grabmal ist jeder am Grab fest angebrachte Gegenstand, 

insbesondere sind das Grabsteine und Einfassungen. Die Größe 
der Grabmale und der Einfassungen bestimmt die Friedhofsver-
waltung nach gestalterischen Gesichtspunkten und unter 
Berücksichtigung der Örtlichkeit.  

(2) Die Errichtung und jede Veränderung eines Grabmals bedarf der 
Genehmigung der Friedhofsverwaltung. Sie ist mit Formblatt der 
Friedhofsverwaltung vom Auftraggeber, bei Wahlgräbern vom 
Grabnutzungsberechtigten bzw. von anderen Personen mit 
dessen Einwilligung zu beantragen. Dem Antrag ist ein 
zeichnerischer Entwurf (zweifach, Maßstab 1:10) beizugeben, aus 
dem neben der Angabe des Materials, Inhalts, der Form und 
Anordnung auch die sicherheitsrelevanten Daten hervorgehen. 
So sollen alle wesentlichen Teile erkennbar, die Darstellung der 
Befestigungsmittel mit Maßen und Materialangaben sowie die 
Gründungstechnik mit Maßangaben und Materialbenennung im 
Formblatt mit eingetragen sein.  

(3) Personen, die unvollständige Anzeigen bzw. nicht korrekt 
dimensionierte Abmessungen von sicherheitsrelevanten Bauteilen 
auf dem Formblatt benennen oder sich bei der Ausführung der 
Fundamentierung und Befestigung der Grabmalteile nicht an die 
genannten Daten halten, werden als unzuverlässig eingestuft und 
können somit ihre Zulassung für die städtischen Friedhöfe 



 
(4) Personen, die unvollständige Anzeigen bzw. nicht korrekt 

dimensionierte Abmessungen von sicherheitsrelevanten Bauteilen 
auf dem Formblatt benennen oder sich bei der Ausführung der 
Fundamentierung und Befestigung der Grabmalteile nicht an die 
genannten Daten halten, werden als unzuverlässig eingestuft und 
können somit ihre Zulassung für die städtischen Friedhöfe 
verlieren.  

(5) Die Erlaubnis kann versagt werden, wenn das Grabmal den 
gesetzlichen Vorschriften oder den Bestimmungen dieser 
Satzung nicht entspricht. Sie erlischt, wenn nicht innerhalb eines 
Jahres von ihr Gebrauch gemacht wird.  

(6) Werden Grabmale ohne Erlaubnis errichtet oder wesentlich 
geändert, so kann die Friedhofsverwaltung die teilweise oder 
vollständige Beseitigung des Grabmals anordnen, wenn nicht auf 
andere Weise rechtmäßige Zustände hergestellt werden können. 

 

verlieren.  

 

(4) Die Erlaubnis kann versagt werden, wenn das Grabmal den 
gesetzlichen Vorschriften oder den Bestimmungen dieser 
Satzung nicht entspricht. Sie erlischt, wenn nicht innerhalb eines 
Jahres von ihr Gebrauch gemacht wird.  

(5) Werden Grabmale ohne Erlaubnis errichtet oder wesentlich 
geändert, so kann die Friedhofsverwaltung die teilweise oder 
vollständige Beseitigung des Grabmals anordnen, wenn nicht auf 
andere Weise rechtmäßige Zustände hergestellt werden können. 

 

 

 


